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Anleitung zum Erstellen einfacher Schutzräume11

Weshalb Schutzräume?

Infolge der Entwicklung des Flugwesens kann
ein Angreifer das gegnerische Hinterland in kürzester

Zeit überfliegen und mit Bomben belegen.
Unter den Bomben, die er verwenden kann, sind
Brand-, Brisanz- (Spreng-) und Gasbomben zu
unterscheiden. Die Wirkung dieser Arten von Bomben

auf die Gebäude und deren Bewohner ist
verschieden.

Brandbomben rufen bestimmungsgemäss im
Dachboden Feuersbrünste hervor. Ihre
Durchschlagskraft ist entsprechend dem kleinen Gewicht
gering. Sie dringen nicht bis zum Keller durch.

Brisanzbomben sind nicht immer Volltreffer in
Gebäuden, sondern kommen meistens in Strassen,
Gärten usw. zur Explosion, da auch in Städten die
freien Flächen gegenüber den bebauten stark
überwiegen. In diesen Fällen, mit denen namentlich zu
rechnen ist, wirken die Brisanzbomben in beträchtlichem

Umkreis auf Bauteile über Erdbodenhöhe.
Selbst bei geringer Beschädigung der Gebäude können

Bewohner durch geschleuderte Trümmer,
Bomben- und Glassplitter verletzt oder getötet werden.

Gasbomben enthalten Kampfstoffe in verschiedener

Form. Flüchtige Stoffe können durch Fenster

und andere Oeffnungen in das Hausinnere
eindringen. Da in den Bauteilen über Boden meist
viele Türen und Fenster sind, ist es schwierig, dort
zuverlässigen Schutz gegen Gase zu erzielen.

') Diese Schrift, herausgegeben vom Eidg.
Militärdepartement, Abteilung für passiven Luftschutz, soll
demnächst durch die Post sämtlichen Haushaltungen
der Schweiz in den vier Landessprachen unentgeltlich
zugestellt werden.

Die Häuser bieten somit nicht ohne weiteres
Schutz gegen Fliegerbomben. Es ist daher nötig,
besondere Schutzmassnahmen zu treffen.

Unter den Schutzbauten können zwei Arten
unterschieden werden: grosse öffentliche Sammel-
schutzräume — einfache kleinere Schutzräume.

Sammelschutzräume zu errichten, ist weder
überall erforderlich, noch lassen sich die Mittel
stets aufbringen. Die Kriegserfahrungen der letzten
Jahre bestätigen, dass einfache Räume bei
zweckmässiger Vorbereitung guten Schutz bieten. Sie
haben ausserdem besondere Vorteile. Die Kosten
für ihre Herstellung sind verhältnismässig klein,
die Verteilung der Leute auf zahlreiche Räume setzt
die Verluste herab, und beim Alarm können die
Bewohner rasch den Schutzraum erreichen. Vor-
schriftsgemäss sind die Strassen sofort zu räumen.
Es wäre nicht zulässig, dass die Leute aus den
Häusern massenhaft auf die Strassen eilen würden,
um Sammelschutzräume zu beziehen.

Alle solchen Schwierigkeiten fallen weg, wenn
der Schutzraum im Hause ist, in dem sich die
Insassen schon befinden. Auch wird der Bezug zur
Nachtzeit stark erleichtert.

Diese Anleitung befasst sich nur mit der Erstellung

einfacher Schutzräume, nicht dagegen mit
andern Fragen, wie Verdunkelung, Entrümpelung,
Hausfeuerwehren, Gasmasken usw. Ueber grössere
Schutzräume, z. B. für Geschäftshäuser, Gasthöfe,
Fabriken und Verwaltungen und über öffentliche
Sammelschutzräume enthalten die «Technischen
Richtlinien für den baulichen Luftschutz»2) die

2) Herausgegeben von der Eidg. Luftschutzkommission
(1936); zu beziehen beim Drucksachenbureau der

Bundeskanzlei in Bern sowie bei allen Buchhandlungen.
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